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BEKANNTMACHUNG 

über Manöver und andere Übungen der Bundeswehr 
und der Stationierungsstreitkräfte 

(Anmeldungsverfahren gern. $5 69 ff. Bundesleistungsgesett in Ver- 
bindung mit dem Runderlass des MI vom 25.02.1980 - 53.2-1 5500140 

- Nds. MBI. Seite 504) 

Zeitraum der Ubung 

Truppenteil der Bundeswehr 
oder von alliierten Streitkräften 
Name und Art der Ubung 
Manöver- /U bungsraum 
im Landkreis Harburg 

27.01.201 4 - 30.01.201 4 

AusbZ Munster 
Lkdo NI 08101114 
Auge IV 
Gebiet der Samtgemeinde Hanstedt 
betroffen sind die Gemeinden Evendorf, Eges- 
torf, Sahrendori und SchätzendorF 
Gebiet der Samtgemeinde Salzhausen 
betroffen sind die Gemeinden Salzhausen, 
Eyendorf, Lübberstedt, Garlstori, Gödenctorf 
und Luhmühlen 

Gesamtstärke der ~bungsteilnehmer 5 Soldaten 
Radfahrzeuge 3 

Luftfahrzeuge 
Allgemeine Hinweise 

0 
0 
Einsatz von Manövermunitlon und Darstel- 
lungsmitteln zur ABC-Abwehr ist untersaqt. da 
nicht beantraat. 

Der Einsatz von Nebelkörpern Im freien Gelän- 
de ist gern. ZDv 3121, Kap.6, LfdNr.605 unter- 
& 

Die Bestimmunsen der ZDv 3120 beim Einsatz 
von ~vrotechnischer Munition slnd zu beach- 
ten. 

Bei Einsatz von ~vrotechnischer Munition ist 
die am Einsatztau aktuelle Waldbrandqefah- 
renstlrfe zu beachten! (zu erfragen bei LKdo NI 
Lagezentrum) 

UmschlagNersorgung vonlmit Kraft- I 
Schmierstoffen sowie Betankung im freien 
Gelände ist untersaqt. da nicht beantraqt. 

Sperrung von Verkehrswegen Ist untersaqt, da 
nicht beantraqt. 

Einsatz von Brückengerät ist untersaqt. da 
nicht beantraqt. 

Sperren von Gewässern 1st untersast. da nicht 
beantraqt. 

Innerhalb des Übungsgebietes des LKdo NI 
befinden sich größere Gebiete der Schutrkate 
gorie 2 und 3, die Übungstätigkelten eln- 
schränken. LKdo NI - S31ABC (App:I 956) - 
steht bei Fragen und Problemen im Berelch 
des Umweltschutzes zur Verfügung. Wslterhin 
ist das Merkblatt „Wasserschutzaebiete" zu 
beachten. 



Winsen (Luhe), den 15. Januar 2014 

Hinweise für 
Manöver- oder Übungsschäden 

Land kreis Harburg 
Der Landrat 

Unabhängig von der vorliegenden Genehmi- 
gung Ist dle übende Truppe verpfllchtet, nähe 
re Absprachen und ggf. erforderllche Geneh- 
migungenlEtnverständntserklärungen unmit- 
telbar mltlvon den betroffenen Beharden I 
GrundstückselgentUmern elnzuholsn (x.B. Nut- 
zung von GrundstUcken gern. HDv 1011300, 
Nr.:35) 

Der Leitende der Übung hat vor Inanspruch- 
nahme von Waldgelände, besonders bei Fuß- 
märschen während der Nacht, rechtzeitig mit 
den zuständigen Jagd- und Forstäm- 
ternlprlvaten Waldeigentümern, Jagdgenos- 
senschaften, Jagdpächtern und Jagdaufsehern 
Verblndung aufzunehmen. 

Schäden sind unverzüglich bei der Gemein- 
de-/Samtgemeinde-/ Stadtverwaltung anzu- 
zeigen. 

Die Sch3den sind anschließend unverzüg- 
lich per Vordruck anzumelden bei der: 

Bundesanstalt für lmmobilienaufgaben 
Schadensregulierungcctelle des Bundes 
Regionalbüro Nord 
Winsener Str, 34 g 
2961 4 Soltau 

Abteilung Ordnung und Zivilschutz 
uff rag 

Oelkers 



Öffentliche Zustellung 

Für Herrn Marc Hendrikus Johannes Olde Riekerink 
Marthalaan 12 
7577JC Oldenzaal 

Niederlande 

liegt bei der Behörde Landkreis Harburg, Verkehrsamt, Schloaplatz 6, 21423 Winsen (Luhe), -223 

folgendes Schriftstück 

Bescheid vom 17.12.2013 

Aktenzeichen 30.4 902 704 76 ma 

zur Abholung bereit. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten Sprechzeiten 
in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gern. 55 1 und 10 des VenvaltungszusteIIungsgesetzes vom 03.07.52 

(Bundesgesetzblatt I S. 379), zuletzt geändert am 12.09.90 (BGBI. I S. 2002) nach Ablauf von 

zwei Wochen - gerechnet vom Tag des Aushängens - als zugestellt. 

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Datum: 16.01 -2014 

Ausgehängt am: 

Abgenommen am: 

QlinitgßMudei KonUkU ainkuwbltwlungant Sprichrslten nach Termlnibipriahii 
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Landkreis @! 
Der Landrat 
W 

Herr 
Ion Stefan 
Harburger Straße 16 
21435 Stelle 

Kreiskasse 
Auskunft erteilt: Herr Jarmer 

Gebäude I Zimmer: A l I36 
Tel.- Durchwahl: 04171 693390 

Te tefax: 0111 71 693453 
E-Mail: 

Buchungszeiehen: 20.5- 71035451 
(bei Antwort Wtle angeben) 
Winsen (tuhe), den: 17.01.14 

liegt beim Landkreis Harburg, Kreiskasse, Schlossplalz 6, 21423 WinsenRuhe, ein Dokument 
vom 18.12.201 3 rum Aktenzeichen 20.5- 71 035451 
Im BUro des Kassenverwalters im Gebaude A , Raum 134 zur Abholung bereit. 

Dieses Dokument kann zu folgenden Zeiten in Empfang genommen werden: 

Montag bis Donnerstag 08:OO Uhr- 16:OOUhr 
Freitag von 08:OO Uhr - 13100 Uhr 

- Sollte das BUro zu den oben genannten Zeiten vorilbergehend nicht besetzt sein, wenden Sie sich bitte an 
einen Mitarbeiter in den umliegenden Räumen. - 
Dieses Dokument gilt gemaß 5 1 niedersachsisches Ve~laltungszusteltungsgesetz vom 23.02.2006 
(niederc8chsisches Gesetz und Verordnungsblatt S. 72) i.v.m. 55 2 und 15 des 
Vewa~tungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 (Bundesgesetzblatt I S. 235.4), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 1 1.12 2008 (Bundesgeseizblatt I S.2418) 
nach Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag des Aushängens - als zugestellt. 

Durch diese dffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

Aushang arn: 

Abgenommen am: 

Sparlcaiso Hnrburg-Brtiltihudi 
B I 2  207MW00 Ktu-Nr. 7028882 
IMN DES 2075 0W0 0007 021 62 
BiC NOLAi)E2lHaM 



v q  
Land kreis 

Der Landrat 
M 

Herr 
Michael Sißel 
Peiner Str. 27 
31228 Peine 

Kreiskasse 
Auskunft erteilt: Herr Jarmer 

Gebäude I Zimmer: A 1 136 
Tel.- Durchwahi: 04171 693-390 

Telefax: 041 71 693-453 
E-Mai I: 

BUG hungwek hen : 20.5- 95674744 
(bel Antwon ~ t t e  angeben) 
Winsen (Luhe), den: 7 7.01.14 

6ffentliche Zustellung 

FUr Herr Michael Slßel, Peiner Str. 27,31228 Peine, 

Hegt beim Landkreis Harburg, Kreiskasse, Schlossplalz 6, 21423 WinsenlLuhe, ein Dokument 
vom 1 1.12.201 3 zum Aktenzeichen 20.5- 95674744 
Im Büro des Kassenverwalters im Gebaude A , Raum 134 zur Abholung bereit. 

Dieses Dokument kann zu folgenden Zeiten in Empfang genommen werden: 

Montag bis Oonnerstag 08:OO Uhr- 16:OOUhr 
Freitag von 08:OO Uhr - 13:OO Uhr 

- Sollte das Büro t u  den oben genannten Zeiten vorubergehend nicht besetzt sein, wenden Sie sich bitte an 
einen Mitarbeiter in den umliegenden RBumen. - 
Dieses Dokument gilt gemäß 5 1 niedersächsisches Venualtungszustellungsgesetz vom 23.02.2006 
(niedersachsisches Gesetz und Verordnungsblatt. S. 72) i.v.m. 55 2 und 'i 5 des 
Verwaltungsrustellungsgesetzes vom 12.08.2005 (Bundesgesetzblatt 1 C. 23541, zuletzt geandert durch 

'J 1-'4 - Gesetz vom 11. 12 2008 (Bundesgesetzblatt 1 S.2418) 
-. nach Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag des Aushängens - als zugestellt. 

Durch diese öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

-Kassenverwalter- 
Aushang am: 

Abgenommen am: 

Elildmnlscha Kmmunlk8tlon: 
B dlm die FhcMlnien auf 
wewm intemsisenm. 

~ui~ imb~ndungsni  ~+wdiw~tm~ nick-r 
h~ntao.- inm-i~mouv 

spu~iiua ~wbwg-aioaihudi o7m-irmuw 
BtZ aO7SBOM Rio-M 7WW fMnlmmlnbimrigw bhta von 
lW OE56 M75 MXKi 0007 0289 82 08W-16WUhr 
BK: NCILAÖE2IHAM Q:a -16.00 Uh 
Pailbank Hamhurg 
BLZ 2011 IN20 Km-Nr 192632W CchWf~g  17 UidE-AW 

DE~~lW10M0CK1192W20.I GllublgwlD 
W FW&DEFF -'-Ir 



~$3 
Land kreis 

Der Landrat 
W 

Herrn. 
Mario Reiner 
Buchholzer Landstraße 44 
21244 Buchholz 

Az.: 81- 21 -016.01 -042.005.00 3 
Ksr.: 4 6.1.72284 ""1 

') bei Schriftwechsel angeben 
") bei Schriftwechsel und Zahlungen angeben 

Betrieb: Abfallwirtschaft 
Auskunft erteilt: Herr Fricke 

GebäudelZimmer: A 1 426 
Durchwahl: 041711693 - 280 

Telefax: 041711693 - 157 
E-Mail: abfaiigebuehren@Ikharburg.de 

Datum: 20.01.2014 

Abgabenbescheid über die Abfallgebühren für das Jahr 2013 

FUr das GrundstOck: Hanstedt, Ostpreußenring 5 

Zeitraum Abfallbehälter Berechnungsgmndlagflarif I Anzahl I Betrag 

Der Betrag in Hohe von 124,74 f wird wie folgt fällig: 

Bereits fallig 23.01.2014 

146,40 6 -21,66 £ 

Hlnweise zum Geblihrenbeschefd: 

Diesen Abrechnungsbescheid erhalten Sie, da Sie ab dem 08. 11.201 3 nicht mehr Eigenturner des 
Grundstocks sind. 

Kontakt: 

T&fW W171 693-0 
Telefax , ,171 687-1W 
E € e ~ n f ~ h e  Uornmunlkatlon: 
& qelten dia f(lctitlinien auf 
mm-en Intemetceiten. 

Intemnt: 
W landlveis-harburg de 

Banbrblndung Spwchxslbn nach Ternt1nnbpriche: 
Abfallrrlrts&atti Montag - i h m r s m g  07.m - 19 W Unr 
Sparkaw 07M)- 15.80 Uhr 
hrburpBuxtshude Tfamlnverstnbaningin bltie von 
B K  Xi75Mi00 Monteg - Dauieffiiag 0%30 - 16.m Wu 
Klo -Nr 7 019 W 083t)-15.M1Uhr 

(Eingabe für Navlgatrorugdie): 
IBAU:DE192[)75 MXX] Schlaanng 12 und Epperrs A b  

W07 O I E  40 im W ~ W W  Tal &r 
BIC. NOLADE21W %kpdeUs 'SchlcMq 12' 



Fälligkeit 
- 65 - 

Die GebUhren bitte ich zu den umseitig genannten Zahlungsterminen unter Angebe das Kassenzelchsns auf das Ktu.-Nr. 7 019 540 bei der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude (BLZ 207 500 00) elnzuzahien, Sollten Sie mlr eine ElnzugsemBchtlgung erteilt haben, werden dle jeweils Wtligen 
Gebühren von Ihrem Konto abgebucht. Nicht rechtzeitig entrichtete GebOhmn werden nach erfolgloser Mahnung im Ve&ngszwangsverfahren 
eingezogen. In diesem Verfahren werden Stiumniszuschldge und MahngabUhren erboben. 

Von Ihrem umseitig aufgeführten Grundstück wird Abfall entsorgt. Sie werden daher zur Zahlung von laufenden BenuttungsgebUhren herangezogen. 
Erhebungszeitraum ist das Kafendeflahr. 
Anderungen der Veranlagungsgrundlagen sInd dem Landkreis Harburg unverzllgllch schriitllch anzuzeigen. 

Bitte beachten 
Die diesem Bescheid zugrundeliegende GebOhrenberechnung stellt eine relne Sollabrechnung dar und berücksichtigt nicht die von Ihnen bereits 
geleisteten Zahlungen. 

Rechtsgrundtagen 

Benutzungsgeb~hmn Mr die Abfallen!sorgung 
Satuing über die Erhebung von Benutzungsgebühren für dle Abfallentsorgung im Landkreis Hahurg. 

Säumniszuschlage 
5 240 Abgabenordnung in Verbindung mit 5 11 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz. 

Mahngebffhren 
Vamrdnung über die Kosten des Verwaltungsveriahrens zur Vollstreckung von Lelstungsbeschelden und von Geldfordeningen In Verbindung mit 5 67 
Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetr. 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Veiwaltungsgericht Lllneburg, Adolph-KolpingStr. 16, 
21337 Ulneburg schriAlich oder zur Nlede~chi f l  des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erbeben. 

Die SchßMom kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In dlesem Fall Ist dle Klage mlt einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesstz zu versehen und an die E-Mail-Admsse gbk.vg-lg@justiLnisd~~sachsen.de zu richten. Bitte beachten Sie hierbei die besonderen 
technischen Rahmenmingungen, die auf den Intemetseikn des Verwallungsgerlchts Ulneburg (www.vewaltungsgeftcht- 
lueneburg.niedersadisen.de) zum elektronischen Rechtsverkehr aufgeführt sind. 

Hierdurch wlrd die Verpfllchtung zur Zahlung nlcht aufgeschoben. 

Beachten Sie bilte, dass dieser Bescheid mlt elner Vielzahl anderer Bescheide maschinell erstellt wurde und daher nlcht unterschrieben Ist. Der aus 
wirischaftlien Gründen nohvendiga Einsatz von gemeinsamen Vordrucken zwingt dazu, die vorstehenden Hlnweise auf Aussagen von 
allgemeiner Galtiglceit zu bescfianken. 

Bitte erteilen Sie mir eine Einrugsermtichtigung fiir die zu zahlenden BenutzungsgebUhren, sofern Sie aber ein Giro- ader Postglmkonto vetillgen. 

Sie ersparen sich: Die Oberwachung der Zahlungstermhe! 
Die Wege zum Geldinstitut! 
Die Mahngebahren und SaumnLnischläge, falls der Zahtungstemln versehenlllch Dberschrltien wlrdt 

Sobald mir die EimgsennBchtigung vorliegt, werden die jeweils faltigen GebOhmn von Ihrem Konb abgebucht. 

VÄteh'iera-nm - - - - - - - - - - - - . + .  - - - -  + - - . . . - .  - - - - -  + - - - - -  
Einzugsermächtigung des Grundstückseigentümers 

Hiermit ermachtige(n) ich I wir Sie widerruiiich, die von mir I uns zu zahlenden Benulzungsgebuhren bel Fälligkeit zu Lasten meines I unseres Girokon- 
tos I Postgimkontos bei der 

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seltens des kontofahmnden Kreditinstitutes (S.O.) kehe Verptiichlung zur Einftisung. 

Name, Vorname 
des Kontoinhabers 

Genaue 
Anschrifi 

Ort Datum UnlerschrlR des Kontoinhahrs 



Der Landrat 
M 

1 Az.: 81- 74.032.01.317.017,OO 3 1 
Frau 

Sylvia Halici 
Krugstraße 15 e 
38268 Lengede 

I Ksz.: 32.1.73211 **) I  
') bel SchrlWechsel angeben 

**) bd und ~ahhnpan angeben 

Betrieb: Abfailwirtschafi 
Auskunft erteilt: Herr Fricke 

GebaudelZimmer: A 1 426 
Durchwahl: 041 711693 - 280 

Telefax: 04 1 7 11693 - 1 57 
E-Mail; abfailgebuehren@lkharburg.de 

Datum: 20.01.2014 

Abgaben bescheid Uber die AbfallgebU hren fUr das Jahr 201 3 

FOr das Grundstück: Stelle, Bardenweg 17 
Abgabepfiichtiger Erdal U. Sylvia Halici Bardenweg 17 21435 Stelle 

Zeitraum Abfallbehälter Betra 

Der Betrag in Hohe von 194,13 E wird wie folgt Wllig: 

Bereits fällig 23.01.2014 

199,60 € 5/47 E 

01.01. - 21.12.2013 

01 -01. - 21.12.2013 

Hfnwelse zum Gebührenbescheld: 

Diesen Abrechnungsbescheld erhalten Sie, da Sie ab dem 22.12.2013 nicht mehr Eigenturner des 
Grundstücks sind. 

Jahressoll2013 194,13 B 

120 1 

240 1 Papierbehälter 

Der Jahresbetrag fOr 201 3 reduziert sich auf 194,13 Euro. 
Gezahlt wurden bereits 199,60 Euro. 

AbfallbehältergnindgebOhr 40,OO € 
60 LlterMioche X 2,66 E 

in den AbfallgebUhren enthalten 

, 
1 

1%i,13 € 

€ 



Fälllg keit . . - 67 - 
Dle GebOhren bitte ich zu den umseil  genannten i3hIungstenninen unter Angabe des Kassenreichens auf das Kto.-Nr. 7 019 !Wl bei der 
Sparkasse Harburg*uxtehud% ( E U  207 500 00) einnarahlen. Sallten SIe mir eine Einaigsemactitigung erteilt haben, werden die j d t s  alliin 
Gebahren von Ihrem Konto abgebucht. Nlcht rechizejlig &richtete GebIlhren werden nach erfolgloser Mahnung Im Vemaltungs~~angswfahren 
ehgezogen. In diesem Verfahren werden SBumnIsrwchläge und MahngeMhren erhoben. 

BegrUndung 
Von Ihrem umseitig aufgefarten GrundstOck wfrd Abfall entsorgt, Sle werden daher zur Zahlung von laufenden BenutuingsgebIlhm hrangewgen. 
Emebungszeltraum ist das Kalenderjahr. 
hdemngen dar Veranlagungsgmndla~en sind dem tandkreis Harburg unvenllgtlch schrlffllch anzuzeigen. 

Bine hechten 
Dle diesem Bescheid zugrundellegende Gebühmnbehnung stellt eine mlne Sdlabredinung dar und brilckslchtlgl nicht die von Ihnen bedts 
geleisteten Zahlungen. 

BenutzungsgebIIhren für die Ab~llentsorgung 
Satzung O h r  die Erhebung von BanutningsgebOhren iür die Atifallsntsorgung Im landkreis Harburg. 

Saumnismschi~ge 
5 240 Ahgabenordnung in Verbindung mit 5 1 I Niederslchsischas Komrnunalabgab~ngeseiz 

MahngabUhren 
Verordnung aber die Kosten des Verwaltungsverfahrens zur Wlslreckung von LelstungsbescheZden und von Geldfordaningen In Verbindung mlt 5 67 
Nledersachslsches Verwaltungs~lstmckungs~ese~ 

Gegen d h n  Bescheid können SI6 Innerhalb eines Monats nach Bekanntgab Klage beim Verwaltungsgericht LOneburg, AdolphKolpingStr. 16, 
21337 Uneburg d r i f ö i i  d e r  zur MIedersehriR des Urkundsbeamten der Gesch&Asstdle erheben. 

Dle SchrifHonn kann durch die elektronlsdie Form erseM werden. In diesem Fall 1st dle Klage mlt einer qualiiifizierten elektronlcchen Slgnatur nach 
dem Sl~naturgesek zu versehen und an die E-Mail-Adresse gbtvg-lg@ustbnledersadi~~n.de zu richten. 8ltte beachten Sie hierbei die besonderen 
technischen Rahmenbedingungen, die auf den lnhrnetselten des Verwallungsgerlchts Lüneburg (www.verwattungsgencht- 
Irieneburgniedenaehsen.de) zum elsklronisctren Rechtsverkehr aufgaffihr1 sind, 

Hlerdureh wird die Verpflichtung zur Zahlung nlcht aufgeschoben. 

Beachten Sle bitte, dass dieser Bescheid mit elner VIelmhl anderer 8eschelde masdiinell erstellt wurde und daher nicht unierschriebn Ist. Der aus 
wlrtschaftiichen Granden notwendige Unsatz von gemeinsamen Vordrucken zwingt dazu, dle vorstehenden Hinweise auf Aussagen von 
allgemeiner Gultigkeit ar beschränken. 

Einzugaemächff gung 

Bitte erteilen Sie mir eine Elnzugsermächiigung Mr die zu zahlenden BenutningsgebUhmn, sofern Sie Ober ein Giro- oder Postgirokonto verfugen. 

Sle erspamn sich: Die Obrwachung der Zahlungsterminel 
Dle Wege zum (3eldinstltutl 
Die Mahngebhhwn und SBumnisuschlägs, falls der Zahlungstemln versehenlllch Oberschritten wird1 

Sobald mir die Eirwgmächt lgung vorliegt, werden die jeweils falligen Gebahren von lhnm Konto abgebucht. 

m h l e r m m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - + * . .  

Einzugsermächtigung des GrundstückseigentUmers 

A z : . : 8 1 - 1 I I I I I I I I I I I I I I  
B b  AMerpelchen ehtragen Bltia Kassemaiehan eintragen 

Hiermit em8chüge(n) ich I k r  Sle widerruflich, die von mir I uns zu zahlenden Benutrungsgebahren bei FLIlligkelt zu Lasten meines I unseres Glrokon- 
tos I Postgirokontos bei der 

Name dea I(rediUnsUiuto 

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des koniot0hrenden Kredinstltutes (S.O.) keine Verpflichtung zur Einlßsung. 

Name, Vorname 1 des Kontoinhsbsrs 

Genaue 
Anschrift 

Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabets 



~aushaltssatzung 
der Samtgemeinde EI bmarsch 

für das Haushaltsjahr 2014 

Aufgrund des 5 112 des Niedersächsischen Kommunalvarfassung~gesetzes hat der Rat der 
Samtgemeinde Elbmarsch in dar Sitzung arn 05. Dezeinbor 2013 folgende Haushaltssatrung 
beschlossen: 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltspian für das Haushaltsjahr 2014 wird 

1. im Ergebnlshaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

I. 1 dar ordentlichen E m g e  

1.2 der ordentlichen Aufwendungen 

1.3 der außetrordentllchen Ertrage 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2.1 der Einzahlungen aus laufender VewaltungstAtigkeit 

2.2 der Auszahlungen aus laufender VerwaltungsHtigkeit 

2.3 der Einzahlungen W r  Investitionst8tigkett 

2.4 der Auszahlungen fUr Investitionst9ti~keit 

2.5 der Einzahlungen für Finanxierungstatigkeit 

2.6 der Auszahlungen fiir FinanzieningstBtigkeit 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

festgesetzt. 

7.969.600,OO Euro 

7.969.600,OO Euro 

2.100,00 Eüro 

3.000,00 Euro 

7.188.900,OO Euro 

6. t 18.200,00 Euro 

874.000,OO Euro 

1.990.400,OO Euro 
754.300,00 Euro 

708.600,00 Euro 

8.81 7.200,00 Euro 

8.817.200,OO Euro 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fOr Investitionen und InvestltonsfCirderungs- 

maanahmen wird auf 452.900,00 EUR festgeseizt. 



9 3 
Verpfllchtungsermächügungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen wird auf 450,000,00 E festgesetzt. 

9 4  
Liqulditätskredite 

Der Hachstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditatskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen In Anspruch genommen werden dcirien, wird auf 1.080.000,OO Euro festgesetzt. 

9 5 
Steuersätre 

Der Hebesatz IOr die Samtgemeindeumlage wird flSr das Haushaltsjahr 2014 auf 38,OO V. H. der 
Bernessungsgrundlage fOr die Kreisumlage festgesetzt. 

5 6  
Sonstige Vorschriften 

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 3.000,00 EUR sind 
unerheblich irn Sinne des 5 11 7 Abs. 1 Satz 2 NKomVG 

Überplanrn~ßige Aufwendungen und Auszahlungen sind unerheblich im Sinne des 5 89 Abs. 1 Sah 2 
NGO 

a) bei Ansatzen f. Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,OO €UR bis zu 5,00 V. H. 

b) bei AnsBizen f. Aufwendungen und Auszahlungen aber 50,000,OO EUR bis zu 3,00 V. H. 

Marschacht, gen 05. Dezember 



Bekanntmachung der Hauchaltssatzung 
der Samtgemeinde Elbmarsch 

t .. - 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge- 
macht. . . 

Die nach § 120 Abs. 2 ,s  11 9 Abs. 4 und 5 11 I Abc. 3 NKomVG i. V. m. 5 15 Abc. 6 NFAG erfor- 
derlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Harburg am 20.01.201 4 unter dem Aktenzei- 
chen 10.04.01.03.01-401 (201 4) erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt gernaß 5 1 14 Abs, 2 Satz 3 NKomVG 

vom 27.01. bis 04.02.2014 

zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Elbmarsch, Elbuferstraße 98,21436 Marschacht 

im 1. Stock, Zimmer 209 

montags bis freitags 
dienstags 
donnerstags 

08:OO Uhr - 12:00 Uhr 
14:00 Uhr - 17:OO Uhr 
14:OO Uhr - 18:30 Uhr 

öffentlich aus. 

Marschacht, den 20.01.201,4 

Sam tgemeindebürgermeicter 
" - I , ,  



Gemeinde Kakenstori 

Satzung über die Aufhebung der Satzung Ober die Erhebung von Beiträgen nach 
6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen In der Gemeinde Kakenstorf . 

Aufgrund der $3 10 und 1 1 I der Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetres 
(NKomVG) und 3 6 des NiedersBchsischen Kommunalabgabengesetzes ( N M )  in 
den z. 2. griltigen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Kakenstorf in seiner Sitzung 
am 08.01 -201 4 folgende Satzung beschlossen: 

Die Satzung U b r  die Erhebung von Beitragen nach § 6 NKAG fUr straßenbauliche 
Maanahmen in der Gemeinde Kakenstorf vom'30.OB 4 999 einschließlich I. 
Anderungssatrung vom 17.03.2004 wird aufgehoben. ' 

52 

Die Saizung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in KraR 



Haushaltssatzunq der Gemeinde KakenstorF fUr die 

Haushaltsiahre 201 4 und 201 5 

Aufgrund des 3 112 des Niedersächsischen Kornmunalverfascungsgesetzes (NKomVG) hat 

der Rat der Gemeinde ~akenstorf in der Sitzung am 8. Januar 2014 folgende 

MaushaItssabung beschlossen: - - - - . - - P . . - . . -. . - . -. -. . - . - . . . . - . . 

§ 1 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 201 4 und 201 5 wird 

1. im ErgebnishaushaR 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1 .I der ordentlichen Ertrage auf 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

1.3 der außerordantlkhen Erträge 

1.4 der außerordentlichen ~ufwendungen auf 

201 4 und 201 5 

1.642.900 Euro 1.691.1 00 Euro 

1.642.900 Euro 1.691.100 Euro 

0 Euro 

0 Euro 

0 Euro 

0 Euro 

2. Im FlnanzhaushaA 

2.1 der Einzahlungen aus Ifd. Vewaltungstätigkeit 1,584,400 Euro 1 -632.600 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus Hd. VerwaltungstAtigkelt 1,702.300 Euro 1.51 7.900 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionen 

2.4 der Auszahlungen für Investitionen 

2.5 der Einzahlungen für Finandeningstätlgkeit 

2.6 der Auszahlungen für Ananrierungstätigkeit 

festgesetzt. 

0 Euro 0 Euro 

471.000 Euro 531 -000 Euro 

0 Euro 0 Euro 

0 Euro 0 Eum 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

, der Einzahlungen des Finanzhaushdtes 1.584.400 Euro 1.632.600 Euro 
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.1 73.300 Euro 2.048.900 Euro 

9 2  
Kredite far Investitionen und lnvestitiansf~rderungsmai3nahmen werden nicht veranschlagt. 



Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
für das Haushaltsjahr 201 4 auf 0 Euroeund 

für das Haushaltsjahr 2015 auf 100.000 Euro 

Der HGchstbetrag, bis zu dem irn Haushaltsjahr 2014 und 2015 Liquiditatskredite zur 

rechtreitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden diirfen, wird 

im Haushaltsjahr 201 4 auf 150.000 Euro und 

Im Haushaltsjahr 201 5 auf 150.000 Euro 

festgesetzt. 

9 5  
Die Steuersätze (Hebesatze) für die Realsteuern werden ffir das Haushaltsjahr 2014 und 

2Q15 wie folgt festgesetzt: 

201 4 - - 2015 
1. Grundsteuer 
1.1 fUr die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v.H. 420 v.H. 

1.2 flir die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H. 4M1 v.H, 
2. Gewerbesteuer 

I 0  

Über- und außerplanmaßige Auszahlungen und Aufwendungen bis zu einem Betrag von 

500 Euro im Haushaltsjahr 201 4 und 

500 Euro im Haushaltsjahr 201 5 

sind unerheblich im Sinne das 5 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. 

Kakanstorf, den 8. Januar 2014 



Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 1 2015 
der Gemeinde Kakenstorf 

Die vorstehende Haushaltssatzung vom 08.01.2014 für das Haushaltsjahr 2014 und 2015 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsjchtsbehörde ist nicht erforderlich, 

Der Haushaltsplan liegt gemäß 5 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

vom 24,01.2014 bis 07.02.2014 

zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Kakenstorf, Bachstraße 3, 21 255 Kakenstorf 

in der Gemeindeverwaltung 

freitags 18:00 Uhr - 19:OO Uhr 

und in der Bachstraße 20,21255 Kakenstorf 

mittwochs und donnerstags 19:00 Uhr - 20:OO Uhr 

öffentlich aus. 

Kakenstorf, den 23.01.2014 

Bürgermeister 



1. Nachtragshaushaltsatrung 

der Gemeinde Marschacht fiir das Haushaltsjahr 2013 

Aufgrund des g 115 des Niedersächsischen Kommunalvedassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Mamhacht in der Sitzung am 20.12.2013 folgende Nachtragshaushaitssalzung beschlossen: 

0 1 

Mit dem Nachtragshaushattsplan werden 

9 2 

Dle Hdhe der bisher vorgesehenen Kreditermachtigung wird nicht gedndad. 

9 3 

Der bisherige Gesamtbetrag der VerpRichtungsem~chtigungen wird nicht geilndert. 

1 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 

ordentiiche Aufwendungen 

aul3erordentliche Erträge 

erhllht um 

3 

11 2.400 

138.8M1 

dle btsherlgen 
feslgesetrkn 

Gesamtbeträge 

2 

5,076.700 

5,076.700 

0 

vennindsrt um 

- E w -  
4 

5.800 

32.m 

suaerordentliche Aufwendungen 

Flnanzhaushalt 
Einzahlungen aus laufender 
Vewaltungstatigkeii 
Auszahlungen aus laufender 
VerwaRungstatigkeT 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
HaushaItspians 

alnschi!&Uch der 
NachHge fest- 

gesem auf 

5 

5.l83.m 

5 183,300 

171.800 f71,8üü 

0 

4.945.700 

4.699.1 00 

171.m 

283.- 

27.W 

0 

7M.200 

0 

0 

B3.m 

Einzahlungen für InvestiiiclnsMtlgket 

0 

5.W 

29.500 

1 4 , a  

0 

D 

0 

19.- 

45.200 

171 .€CO 

524.1 00 

4.697.W 

30.800 

1.807.1W) 

0 

0 

5.254.m 

6.504.SW 

Auszahlungen für Investitionst8tlgkeit 

Einzahlungen Mr Finanzierungstatlgkelt 

Auszahlungen fur FtnanzIeningsHtlgkeIt 

748.100 

1,088.900 

0 

0 

29.500 

Nachrichtflch 
Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzharishaks 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des 
Flnamhaushab 

4.mm 

5 786.000 



Der bisherige HUchsLbekag, bis ar dem Llquidiitskmdile beanspniehl werden dütfen, wird nicht MrILnderL 

Marcmcht, den 20.42. 284 3 
4 



Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Marschacht 

Die vorstehende 1 .  Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Dienach5 120Abs. 2 ,s  119Abs.4,§ 122Abs. 2und 5 111 Abc. 3NKomVGi.V. m . 5  15Abs. 6 
NFAG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Harburg am 201 3 unter dem Ak- 
tenzeichen 10.04.13.01 . O i  4201 3) erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 1 14 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

vom 30.01.201 4 bis 13.03.2014 

zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Marschacht, Elbuferstraße 98, 21436 Marschacht 

donnerstags 

öffentlich aus. 

Marschacht, den 23.01.201 4 

17:OO Uhr - 19:00 Uhr - -1; IIlyM 
1 - 1 1 < 1 1 -  

. . . t 7% 

Bürgermeister 



zur 7. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
des Friedhofes der Gemeinde Neu Wuimctorf (Friedhofsgebuhwnsatmng) in der 
Fassung vom 03. Juni 1993 (Amtsblatt für den Landkreis Harburg, S. 353) 

Aufgrund der $5 10,58 und 71 1 des Nieders. Kommunalverfassu ngsgesetzes 
(NKomVG) und der 9s 7 ,  2 und 5 des Nieders. Kommunalabgabengesek~ 
(NKAG) sowie des § + I 3  Abc. 4 des Niederc. Bestattungsgeseizes (BestattG), jeweils in 
der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf in 
seiner Sitzung am I 9.1 2.201 3 folgende Sat2ung beschlossen: 

Der in 5 I Abs. 3 der Friedhofsgebührensatzung genannte und zum Anhang der 
Satzung erklärte Gebührentarif wird durch den dieser Satzung beigefügten 
Gebuhrentarif embk 

Der Bürgemeister wird ermächtigt, die Saizung in der nunmehr geltenden Fassung 
mit neuem Datum und in neuer Paragrafenfolge bekannt zu machen sowie 
Unstimmigkeiten des Wortlautes zu beseitigen. 

§3 

Diese Satzung tritt am 01.01.201 4 in Kraft. 

Neu WulmstorF. 20.12.2013 



G e b u h r e n t a r i f  

zur Satzung Über die 7. Änderung der Friedhofsgebührensabung 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.06.1993 

(Amtsblatt für den Landkreis Harburg, S. 353) 

I. Grabstellenerstgebühren Euro 
I. Reihengräber 

a) Einzelgrabstelle fur Kinder bis 5 Jahre 
b) Einzelgrabstelle für Personen über 5 Jahre 
C) Rasenreihenerdgrab 

2. Rasenerdgrab 2-stellig 

3. Wahlgräber 
a )  Einzelgrabstelle 
b) Doppelgrabstelte 
C) für jede weitere Stelle zu b) 

4. Urnengräber 
a) Urnenreihengrab 
b) .Umenwahlgrab 
c) Rasenreihenurnengrab 
d) Rasenurnengrab für 2 Urnen 
e) anonymes Urnengrab 

II. Verlängerungsgebühren für die Grabstel4enbenufzung 
a) für Wahlgräber je Grabstelle und Jahr 
b) für Urnenwahlgräber pro Jahr 
c) fiir Rasenerdgrab je Stelle und Jahr 
d) für Rasenurnengrab pro Jahr 

Ill. Begräbnisgabuhren 
a) Beisetzung in einem Reihen-Nahtgrab bei 

Personen bis 5 Jahren 
Personen über 5 Jahren 

b) Urnenbeisetzung 
C) anonyme Urnenbeisetzung 

W. Sonstige Benutzungsgebuhren 
a) Friedhofskapelle 
b) Leichen kammer (pauschal) 
c )  Ausgraben einer Urne 
d) Ausgraben einer Leiche 

V. Weitere Gebühren 
Genehmigung für die Aufstellung eines Grabmals 



1. Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Marktstandgeld in der 
Gemeinde Neu Wulmstorf (Marktgebührensatzung) 

Aufg rund der §§ 10, 58 und 1 1 1 des Niedercächsischen Kommunalverfacsungsgeset- 
zes (NKornVG) in Verbindung rnit den $9 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommu- 

I I nalabgabengesetzel (NKAG) vorn 23.01.2007 (Ndc. GVBl S: 41) in der zur Zeit gelten- 4 den Fassung und des § 67 der GeweröeordnunQ (GewO) vorn 22.02.1999 (BGBI. S. 
' 202) in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf in 

seiner Sitzung am 19.12.201 3 folgende 1. Ändeningssatrung beschlossen: 

Der in 9 1 Abs. I der Marktgebührensatzung genannte und rum Anhang der Satzung 
erklärte Gebührentarif wird durch den dieser Satzung beigefügten Gebührentarif er- 
setzt. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Satzung in der nunmehr geltenden Fassung 
mit neuem Datum und in neuer Paragrafenfolge bekannt zu machen sowie Unstim- 
migkeiten des Wortlautes zu beseitigen. 

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01 .01.2014 in Krall. 

Neu Wulmstorf, 20.1 2.2013 



A n l a a e  
Y - C ': lM --J&-. r . ,- .; . ;, 

zur , - 7  f ,  ; 
I. Änderungssatzung über die Erhebung von Marktstandgeld in der 

Gemeinde Neu WulmstorF (Marktgebührensatzung) 

Kostenverzeichnis 

für die Benutning der gemeindlichen Wochenmärkte 

Das Marktstandgeld beträgt je m2 beanspruchter Fläche. 

1 .) bei täglicher Zuweisung pro m2 
Mittwoch 0, I 7 Euro 
Freitag 0,33 Euro 

2.) bei jährlicher Zuweisung pro m2 26,OO €um 

Das Mindeststandgeld beträgt 10,OO Euro 

Die Benutzungspauschale je Strornanschluss beträgt 

1 .) bei tägljcher Zuweisung 
Mittwoch 
Freitag 

2.) bei jährlicher Zuwelsung 

3,02 Euro 
$,04 Euro 

471,00 Euro 

11 I. Toilettenbenutzungs~ebuhr für öffentliche Toiletten 
der Gemeinde Neu Wulmstorf 

Für die Benutzung der in sich abgeschlossenen Toilettenräume wird ein 
Entgelt von 0,50 f erhoben. Das Entgelt ist arn MCinzschloss, welches an 
den Zugangstüren der Toiletten installiert Ist, zu entrichten. 



Gemelnde Stelle 

Haushaltssateung der Gemeinde Stelle fUr das Haushaltsjahr 2014 

F+: 1. , , - - ..\,v-- r .W I: =- - : - ,a ,y l~  .:L. . . erd!+ : , - ,  ~ i - ~ q ,  . 
1 -  I 3 ; - 1 ;  - -- L .  .. I IC- I W ,-&E:= 

~ukn ind  des 5 112 des Nledersachsischen K o m m u n a b e ~ s s u n g s g B s e t z ~ a t  der Rat 
der Gemeinde Sblle in der Sitzung am 1 1.12.20 1 3 folgende Haushalfssakung beschlossen: 

Der Haushaltsplan flir das Haushaltsjahr 2014 wlrd 

. im Erg~bnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1 .I der ordentlichen Emge auf 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

1.3 der außerordentlichen Ertrage 
1.4 der außerordentilchen Aufwendungen 

2. im Flnanthaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2.1 der Einzahlungen aus taufender VeniraItungstäügkeit 
2.2 der Auszahlungen aus laufender VerwaltungsWtigkeit 

2.3 der Einzahlungen Alr Investltionstätlgkeit 
2.4 der Auszahlungen fUr InvesfItIonstdtigkeit 

2.5 der Einzahlungen for Finanrieningsieiigkeit 
2.6 der Auszahlungen für Finanzieningstdtlgkeit 
festgesetzt 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 

der Auszahlungen des Flnanzhaushaltes 

13.360.400 EUR 
13.380.400 €UR 

0 €UR 
0 EUR 

12.458.500 EUR 
12.583.800 EUR 

I ,107.400 EUR 
1 .BQ7.800 EUR 

12,400 €UR 
13.500 EUR 

13.578.300 EUR 

14.595.100 EU R 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investltlonsfördsnings- 
maßnahmen' (Kreditem~chtigung) wird auf 12.400 EUR festgeaekt 



Gemelnde Stelle 

Verpflichtungsemächtigungen werden nlcht veranschlagt. 

Dar Hbchstbetrag, bis zu dem Im Haushaltsjahr 2014 Liquidltätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden durfen, wlrd auf 2.000.000 EUR festgesetzt. 

131s Steuemfze (Hebesalze) mr dle Realsteuern warden fDr das Haushaltsjahr 2014 wie folgt 
fmig esetzt: 

I .I ftlr dle land- und forstwirtschafillchon Beidebe (Grundsteuer A) 
1.2 fOr dle GrundstOcke (Grundsteuer B) 

2. Gewerbesteuer 

Ober- und aul3erplanm8ßlge Aufwendungen und Auszahlungen bh zu einem Betrag von 3.500 EUR je 
Buchungsstelle sind unerhebllch irn Slnne des Q I17 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. 

Stelle, den 1 1.12.2013 



Landkreis Harburg 
Kornrnunalaufslcht 1. 

,i . L* 

L;.,. -1 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Stelle 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit dffentlich bekannt 
gemacht. 

" Die nach § 120 Abs. 2,s 119 Abc. 4 ,s  122 Abs. 2 und 5 11 1 Abs. 3 NKomVG i. V. rn. 5 15 Abs. 6 -. - NFAG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Harburg am 201 3 unter dem 
Aktenzeichen 10.04.1 3.01.01.032 (201 3) erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß 3 1 14 Abc. 2 Satz 3 NKomVG 

vom 27.01.201 4 bis 04.02.201 4 

zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Stelle, Unter den Linden 18,21435 stelle 

irn Rathaus, Zimmer 45 

montags, mithnrochs, donnerstags und freitags 08:30 Uhr - 12:OO Uhr 
dienstags 07:OO Uhr - 12:OO Uhr 
donnerstags 14:00 Uhr- 18:00 Uhr 

- öffentlich aus. B -  
Stelle, den 21 .01.2014 

Bürgermeister 


